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Veränderung der Vergabeverfahren bei öffentlichen Aufträgen 

Das Verfahren bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen war in den 
Jahren 1992/1993 von der Bundesregierung neu geordnet und vom Ge-
setzgeber mit Mehrheit beschlossen worden. 

Bereits damals kritisierte die EU-Kommission das neue Verfahren. Nach 
ihrer Ansicht stellte die Neuordnung nicht die sachgerechte Umsetzung 
des entsprechenden Gemeinschaftsrechts dar. Kritik an dem Verfahren 
haben auch andere Staaten außerhalb der Europäischen Union erhoben, 
weil sie eine Diskrimimerung für Unternehmen aus ihrem Land erkannt 
zu haben glaubten. In die besondere Kritik war damals gekommen, daß 
es kein gerichtliches Verfahren, sondern nur ein verwaltungsinternes 
Verfahren zur Überprüfung der Vergabe gab. 

In der Zwischenzeit hat die Bundesregierung mit dem Vergabeverfahren 
im Rahmen der sogenannten „haushaltsrechtlichen Lösung" Er-
fahrungen sammeln können. Weiter muß sie über Reaktionen der EU

-

Kommission und Partnerstaaten berichten können. 

Möglicherweise hat sich in der seit 1993 vergangenen Zeit die Situation 
so geändert, daß es erforderlich ist, die „haushaltsrechtliche Lösung" bei 
dem Verfahren der Vergabe öffentlicher Aufträge zu ändern. 

Vorbemerkung 

Die Entwicklung des öffentlichen Auftragswesens in der Bundes-
republik Deutschland stand im letzten Jahrzehnt im wesentlichen 
unter dem Einfluß des zur Vollendung des Binnenmarktes ge-
schaffenen Richtlinienrechts der EG. Es war davon geprägt, daß 
neben den klassischen öffentlichen Auftraggebern auch Unter-
nehmen in privatrechtlicher Rechtsform bei ihren Auftragsver-
gaben dem europäischen Wettbewerb unterworfen wurden, die 
auf den Sektoren der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 
sowie der Telekommunikation tätig sind, und daß erstmals die 
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Möglichkeit eröffnet wurde, Vergabeverfahren einer Nachprü-

fung zu unterziehen. 

Zweck der Richtlinien war es, das im Weißbuch über die Voll-
endung des Binnenmarktes festgeschriebene Aktionsprogramm 
zum gemeinsamen politischen Ziel bis zum 31. Dezember 1992 
auch auf dem Sektor des öffentlichen Auftragswesens zu verwirk-
lichen und damit einen Raum ohne Binnengrenzen zu schaffen, in 
dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und 
Kapital gewährleistet ist. Den öffentlichen Auftraggebern soll 

durch internationalen Wettbewerb die Möglichkeit gegeben wer-
den, wirtschaftlicher einzukaufen und zugleich den Unternehmen 
der Gemeinschaft die Chance eröffnen, sich neue Märkte zu er-

schließen. 

Für die Bundesregierung bedeutete dies, die nationalen Verga-
beregelungen des öffentlichen Auftragswesens den neuen Gege-
benheiten anzupassen, in dem die Vorschriften um jeweils zwei 

Abschnitte erweitert wurden. 

Um die sog. Rechtsmittelrichtlinie der Gemeinschaft in nationales 
Recht umzusetzen, hatte die Bundesregierung sich entschieden, 
die Bestimmungen des Haushaltsgrundsätzegesetzes um die 
§§ 57 a bis c zu ergänzen, um damit den Weg für die Vergabever-
ordnung (VgV) und die Nachprüfungsverordnung (NpV) zu eb-
nen, was vom Gesetzgeber auch beschlossen wurde. Die Euro-
päische Kommission leitete wegen dieser Umsetzung Vertrags-
verletzungsverfahren gegen Deutschland ein. Sie stützte sich 
dabei insbesondere auf Ausführungen in einem Urteil des EuGH 
vom 11. August 1995, das gegen Deutschland wegen Nichtum-
setzung der Vergaberichtlinien ergangen ist. Obwohl dieses Urteil 
auf der Basis des Rechtszustandes vor dem Inkrafttreten der 
„haushaltsrechtlichen Lösung" ergangen ist, lassen bestimmte 
Aussagen des EuGH in der Begründung des Urteils die einge-
leiteten Vertragsverletzungsverfahren für die deutsche Seite als 
aussichtslos erscheinen. Daher hat die Bundesregierung am 
25. September 1996 entschieden, eine Revision der Rechtsgrund-
lagen im öffentlichen Auftragswesen vorzunehmen, um dem er-

folglosen Bieter den Weg zu den Gerichten zu öffnen. 

Mit dieser neuen vorgesehenen Umsetzung von Gemeinschafts-
recht sollte auch der mehrfach und zu unrecht erhobenen Kritik, 
das deutsche Vergaberecht diskriminiere Bieter aus anderen 

Staaten, der Boden entzogen sein. 

Zu den Fragen im einzelnen 

1. Wie verteilen sich öffentliche Aufträge über die sogenannten 
„Vergaberessorts" beim Bund? (Die Angaben in Prozent und in ab-
soluten Zahlen anführen.) 

Von den sog. Vergaberessorts des Bundes, die im Arbeitskreis öf

-fentlicher Auftraggeber des Bundes zusammengeschlossen sind, 

also BMI, BMV, BMBau, BMPT, BMVg und BMBF sind im Jahr 
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1995 Aufträge (Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge) im Wert 
von ca. 30,3 Mrd. DM erteilt worden, die sich wie folgt aufteilen: 

Vergabevolumen 1995 der „Vergaberessorts" 

Ressorts TDM % 

BMI 593 961 1,96 % 
BMV 11 319 480 37,41 % 
BMBau 1 793 385 5,93 % 
BMPT 51 775 0,17 % 
BMVg 14 246 045 47,08 % 
BMBF 2 251 916 7,44 % 

Gesamt 30 256 562 100,00 % 

Für das Haushaltsjahr 1996 liegen noch keine abschließenden 
Zahlen vor. 

2. Wie stellt sich das Bild bei Einbeziehung der Länder und der kom-
munalen Ebene dar? 

Der Bundesregierung liegen über die Auftragsvergaben der Län-
der und Kommunen keine mit obiger Tabelle vergleichbaren ge-
sicherten Zahlen vor. Auf der Basis der Daten der volkswirtschaft-

lichen Gesamtrechnung des Statistischen Bundesamtes ergibt sich 
nach internen Berechnungen des Bundesministeriums für Wi rt

-schaft für das Jahr 1994 (neuere Berechnungen liegen noch nicht 
vor) folgendes Bild: 

50 % aller öffentlichen Aufträge werden von Kommunen verge-
ben, der Länderanteil beträgt 26 % und lediglich 19 % aller öf-
fentlichen Aufträge werden von Bundesdienststellen vergeben. 

Hinzu kommen 5 % Aufträge, die von Trägern der Sozialver-
sicherungen vergeben werden; vgl. hierzu nachfolgende Schau-
bilder. Das Auftragsvolumen, das von sog. Sektorenauftragge-
bern, z. T. in p rivater Rechtsform, in den Bereichen Trinkwasser-
versorgung, Energieversorgung, Beförderungsunternehmen im 

Land-, Luft- und Seeverkehr und Telekommunikation vergeben 
wird, ist in den Berechnungen nicht enthalten. Über das tatsäch-
liche Auftragsvolumen dieser Auftraggeber liegen der Bundes-
regierung keine Zahlen vor. 
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Staatlicher Beschaffungsmarkt Deutschland 1994 

Staatlicher Beschaffungsmarkt Deutschland 1994 
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Bauleistungen 	 Quelle: BMWi 
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3. Wie hoch ist der Anteil der in die neuen Länder öffentlichen Auf-
träge des Bundes (in Prozent und in absoluten Zahlen)? 

Wie dem Bericht des BMWi über die Auftragsvergabe des Bundes 
an Unternehmen in den neuen Ländern zu entnehmen ist, wurden 
im Jahr 1995 von den Bundesressorts einschließlich der priva-
tisierten DB AG, Telekom AG und Deutsche Post AG öffentliche 
Aufträge im Wert von rd. 16,5 Mrd. DM als Direktaufträge an Un-
ternehmen in den neuen Bundesländern vergeben; dies sind rd. 
20 % aller Aufträge. Damit konnte die hohe Quote des Jahres 
1994, als ebenfalls rd. 20 % aller Bundesaufträge an ostdeutsche 
Firmen vergeben wurden, gehalten werden. Zahlen für 1996 lie-
gen hierzu noch nicht vor. 

4. Wie verteilen sich die öffentlichen Aufträge, wenn in die Betrach-
tung alle Ressorts der Bundesregierung einbezogen werden? 

Alle Ressorts der Bundesregierung haben im Jahr 1995 Aufträge 
im Wert von 36,2 Mrd. DM erteilt. Die Aufteilung, in der auch die 

sog. Vergaberessorts nochmals enthalten sind (vgl. Antwort zu 
Frage 1) stellt sich wie folgt dar: 

Vergabevolumen 1995 

Ressorts TDM % 

BPrA 7 430 0,02 % 
BK 843 0,00 % 
AA 136 366 0,38 % 
BMI 593 961 1,64 % 
BMJ 31 040 0,09 % 
BMF 1 124 134 3,10 % 
BMWi 250 597 0,69 % 
BML 117 771 0,33 % 
BMA 3 108 000 8,58 % 
BMVg 14 246 045 39,32 % 
BMFSFJ 17 568 0,05 % 
BMG 128 459 0,35 % 
BMV 11 319480 31,24 % 
BMU 186 099 0,51 % 
BMPT 51 775 0,14 % 
BMBau 1 793 385 4,95 
BMBF 2 251 916 6,22 % 
BMZ* 798 145 2,20 % 
BPA 67 716 0,19 % 

Gesamt 36 230 730 100,00 % 

Quelle: Berechnungen BMWi 

* BMZ ohne Fz 

Für das Haushaltsjahr 1996 liegen noch keine abschließenden 
Zahlen vor. 

Da hinsichtlich der Auftragsvergaben des Bundes in die neuen 
Länder nur eine Statistik für alle Bundesressorts gefertigt wird, 
muß auf die Beantwortung der Frage 3 verwiesen werden. 
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5. Sind solche Verschiebungen der Schwerpunkte auch festzustellen, 
wenn die Länder und die kommunale Ebene mit betrachtet werden, 
und wie stellt sich die Situation dar? 

Angaben über das Auftragsvolumen von Ländern und Kommunen 
liegen der Bundesregierung nicht vor (vgl. Antwort zu Frage 2). 
Daher besteht auch keine Möglichkeit, Aussagen über Schwer-
punktverschiebungen und über den Umfang öffentlicher Auf-
träge, die von Ländern und Kommunen an Unternehmen in den 
neuen Ländern vergeben wurden, zu machen. 

6. Wie viele Verfahren bei den „Vergabeprüfstellen" und bei den 
„Vergabeüberwachungsausschüssen" gab es? 

Führten diese zu Änderungen der Vergabeentscheidung? 

Bei den Vergabeprüfstellen des Bundes sind seit deren Ein-
richtung bis zum Stichtag der Erhebung, dem 30. November 1996, 
946 Anträge auf Überprüfung der Vergabeentscheidungen ein-

gegangen. Davon haben 95 Überprüfungen zu Änderungen der 
Vergabeentscheidungen geführt. 

Der Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes, der beim Bun-
deskartellamt angesiedelt ist, ist seit 1994 bis 30. November 1996 
45mal angerufen worden. Zwei Verfahren wurden bis zu einer 

Entscheidung des EuGH ausgesetzt. In acht Fällen wurde die 
Rechtswidrigkeit der Entscheidung der Vergabeprüfstelle fest-

gestellt. 

Zur Frage, ob und in welchem umfang die Vergabeprüfstellen der 
Länder und Kommunen sowie die Vergabeüberwachungsaus-
schüsse der Länder angerufen wurden, kann die Bundesregierung 
keine Auskunft geben. Belastbare Zahlenangaben liegen hierzu 
nicht vor. 

7. Gab es gerichtliche Verfahren? 

Falls ja, vor welchem Gericht, mit welchem Ausgang? 

Seit dem Inkrafttreten der Verordnung über das Nachprüfungs-
verfahren für öffentliche Aufträge (NpV) am 21. März 1994 sind 
bis zum 30. November 1996 folgende Gerichtsverfahren bekannt 
geworden: 

Gegen Auftraggeber im Bereich des Bundes waren bzw. sind 
Verfahren anhängig: In einem Verfahren vor dem VG Köln wird 
die von dem Kläger bestrittene Auftraggebereigenschaft geklärt. 
In einem Verfahren wurde der Kläger zunächst vom Landgericht 
und sodann vom Kammergericht mit seinem Antrag auf einst-
weilige Aussetzung des Vergabeverfahrens abgewiesen. Ein 
Amtsgericht hat einem Bieter, der sich auf die zu seinen Gunsten 
ergangene Entscheidung der Vergabeprüfstelle berufen hat, als 
Vertrauensschaden 1 900 DM Schadensersatz zugesprochen. Ein 
vor einem Landgericht klagendes Unternehmen wurde abge-
wiesen. In einem weiteren Fall wurde einem Bieter von einem 
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OLG ein Vertrauensschaden in Höhe von 1 000 DM zugesprochen; 
ein Revisionsverfahren des Bieters vor dem BGH blieb erfolglos. In 
einem Fall wurde die Schadensersatzklage gegen einen Auftrag-
geber vor dem LG zurückgenommen. 

8. Hat sich in der Zeit nach 1993 das EG-Recht selbst geändert, oder 
gab es eine Veränderung durch Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs? 

Falls ja, wie wirkt sich die Veränderung auf nationales Recht aus 
bzw. wie kann sie sich auswirken? 

9. Zeichnet sich eine solche Veränderung des Rechts in einem lau-
fenden Verfahren ab? 

Falls ja, in welcher Weise? 

Mit der Verabschiedung der überarbeiteten Fassung der sog. Lie-
ferkoordinierungsrichtlinie, Baukoordinierungsrichtlinie und der 
Sektorenrichtlinie im Juni 1993 sind alle aus der Sicht der Korn-
mission zur Vollendung des Binnenmarktes im Bereich des öf-
fentlichen Auftragswesens notwendigen Regelungen geschaffen 
worden. Danach sind keine Änderungen der Richtlinien mehr er-
folgt. 

Der Europäische Gerichtshof hat in der Begründung zu seinem 
Urteil vom 11. August 1995 gegen die Bundesrepublik Deutsch-
land in der es sich mit der Rechtslage in Deutschland vor In-
krafttreten der sog. haushaltsrechtlichen Lösung befaßt, fest-
gestellt, daß der Bieter sich auf die in den Richtlinien zu seinem 
Schutz enthaltenen Regelungen berufen und ggf. deren Verlet-
zung vor den nationalen Gerichten geltend machen können muß. 
Der EuGH bejaht damit erstmals in einem Verfahren gegen die 
Bundesrepublik Deutschland die umstrittene Frage, ob das Euro-
päische Recht Bewerbern und Bietern subjektive Rechte gewährt. 
Die verfassungsrechtlich zwingende Konsequenz daraus ist, daß 
der Rechtsschutz in Vergabesachen in Deutschland durch die Ge-
richte zu erfolgen hat. 

Am 2. Mai 1996 hat der EuGH die Bundesrepublik Deutschland 
ebenso wie Frankreich wegen nicht fristgerechter Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie verurteilt. Ein weiteres Verfahren der 
Europäischen Kommission gegen die Bundesrepublik Deutsch-
land mit dem Ziel der Verhängung eines Zwangsgeldes wegen 
dieser Nichtumsetzung konnte durch einen entsprechenden Ka-
binettsbeschluß vom 28. Januar 1997 bisher vermieden werden. 

Derzeit ist gegen die Bundesrepublik Deutschland eine Klage der 
Europäischen Kommission wegen Nichtumsetzung der Liefer-
koordinierungsrichtlinie vor dem EuGH anhängig. 

Die Kommission hat insbesondere das Urteil des EuGH vom 
11. August 1995 zum Anlaß genommen, weitere Klagen durch 
Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundes-
republik Deutschland vorzubereiten. 

Der Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes hat ein laufen-
des Überprüfungsverfahren ausgesetzt und dem EuGH eine Frage 
zur Entscheidung vorgelegt, die mittelbar die Rechtsstellung der 
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Vergabeüberwachungsausschüsse betrifft (vgl. jedoch auch Ant-

wort zu Frage 13). 

Das am 1. Januar 1996 im Rahmen der WTO beschlossene 
Government Procurement Agreement (GPA) öffnet die Beschaf-
fungsmärkte für alle WTO-Mitglieder bei Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungen. Das Abkommen ist Bestandteil des Gemein-
schaftsrechts und daher für die Gemeinschaftsorgane und die 

Mitgliedstaaten gem. Art . 228 Abs. 7 EG-Vertrag verbindlich. Es 

erweitert insbesondere den Anwendungsbereich (z. T. niedrigere 
Schwellenwerte) für zentralstaatliche Auftraggeber. Auf EG-
Ebene werden die bestehenden Vergaberichtlinien derzeit an 
diese Regelungen angepaßt; danach wird eine entsprechende 

Umsetzung in das innerstaatliche Recht erfolgen. 

10. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung hinsichtlich der Ein-
schätzung des Vergaberechts durch andere Staaten? 

Offizielle kritische Äußerungen der Regierungen anderer EU-
Mitgliedstaaten über das deutsche Vergaberecht liegen nicht vor. 
Selbst wenn seinerzeit im Ministerrat der Eindruck hat entstehen 
können, daß die anderen Mitgliedstaaten (mit Ausnahme Frank-
reich) bewußt dem deutschen Sonderweg der haushalts-
rechtlichen Lösung zugestimmt haben, hat sich seitdem das Bild 
geändert. In bilateralen Kontakten mit Vertretern der Regie-
rungen anderer EU-Mitgliedstaaten kommt immer wieder zum 
Ausdruck, daß wir mit unserer derzeitigen „haushaltsrechtlichen 
Lösung" in der Gemeinschaft isoliert sind. 

11. Treffen Informationen zu, daß die Vereinigten Staaten von Amerika 
das deutsche Vergaberecht für eine Diskriminierung für Unter-
nehmen aus den USA halten? 

12. Haben die USA ihre Bedenken gegenüber der Bundesregierung 
geltend gemacht? 

Falls ja, in welcher Weise? 

Haben die USA in diesem Zusammenhang Gegenmaßnahmen an-
gedroht? 

Der US-Handelsbeauftragte hatte am 30. April 1996 in seinem 
Bericht an den US-Kongreß über die Diskriminierung bei öffentli-
chen Auftragsvergaben im Ausland Deutschland als Land identi-
fiziert, das amerikanische Unternehmen im Kraftwerksektor dis-
kriminiere und seine Verpflichtungen aus internationalen Ab-
kommen nicht erfülle, weil es keinen effizienten Rechtsschutz für 
Bieter gewähre. Anlaß waren zwei Vergabeverfahren in der Bun-
desrepublik Deutschland, bei denen US-Unternehmen unterlegen 
waren. In beiden Fällen war eine Überprüfung der Beschaf-

fungsverfahren zu dem für die USA unbef riedigenden Ergebnis 

gekommen, daß zwar Verfahrensfehler gemacht worden waren, 
die aber auf die Zuschlagsentscheidung letztlich keinen Einfluß 

hatten. 
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Nach amerikanischem Recht hat diese Identifizierung zunächst 
eine 60-tägige Konsultationsphase ausgelöst, verbunden mit der 
Maßgabe, entsprechend der US-Rechtslage deutsche Unter-
nehmen von öffentlichen Aufträgen in den USA auszuschließen, 
wenn bis zum Ablauf der Konsultationsfrist der Konflikt nicht ge-
löst werden kann. 

Dem Bundesministerium für Wirtschaft ist es mit Unterstützung 
der EG-Kommission in einer Vielzahl von bilateralen Gesprächen 
und einem regen Briefwechsel gelungen, die US-Dienststellen 
davon zu überzeugen, daß mit der geplanten Neuregelung des 
Rechtsschutzes im Rahmen der Vergaberechtsreform (siehe Ant-
wort  zu Frage 13) auch den Bedenken der USA am deutschen 
Nachprüfverfahren Rechnung getragen wird. 

13. Weshalb hat die Bundesregierung für das derzeit bestehende Ver-
gaberecht Änderungsbedarf anerkannt, und wie wi ll  sie das Verga-
berecht ändern? 

Die Bundesregierung sieht die Notwendigkeit, das Vergaberecht 
zu ändern, um einen permanenten Rechtsstreit mit der EG-Kom-
mission zu beenden, der insbesondere im Hinblick auf die bereits 
angesprochenen Feststellungen des EuGH in der Begründung des 
Urteils vom 11. August 1995 aussichtslos erscheint. Das deutsche 
Vergaberecht muß künftig Bietern und Bewerbern ein in-
dividuelles einklagbares Recht auf Einhaltung der Vergabevor-
schriften durch die Vergabestellen gewähren und eine ge-
richtliche Überprüfung der Vergabeentscheidungen sicherstellen. 
Nach dem Beschluß der Bundesregierung vom 25. September 
1996 soll ein zweistufiger Rechtsschutz eingeführt werden: An er-
ster Stelle steht eine verwaltungsmäßige Kontrolle. Die Ent-
scheidungen dieser Kontrollinstanz unterliegen der Überprüfung 
durch die Oberlandesgerichte. Damit wird an bewäh rte Struk-
turen angeknüpft. Der Rechtsschutz darf keinesfalls investitions-
hemmende Wirkung entfalten und auch die Vergabe an mittel-
ständische Unternehmen nicht erschweren. 

14. Sieht die Bundesregierung Schwierigkeiten bei einer eventuellen 
Änderung, und wenn ja, welche? 

Nachdem bereits im Vorfeld der Entscheidung alle interessie rten 
Kreise (Ressorts, Länder und Kommunen, Verbände einschließlich 
der kommunalen Spitzenverbände) zu dem Thema gehört worden 
sind und zunächst bestehende Vorbehalte ausgeräumt werden 
konnten, sieht die Bundesregierung derzeit keine grundsätzlichen 
Schwierigkeiten. 

15. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung hinsichtlich des 
Zeitrahmens, in dem Änderungen umgesetzt sein müssen? 
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Zur Beilegung der in Frage 13 genannten Rechtsstreitigkeiten ist 
eine möglichst baldige Rechtsänderung erforderlich; eine Frist für 
die Verabschiedung des Gesetzes ist allerdings nicht vorgegeben. 
Am 25. September 1996 hat das Bundeskabinett den Bundes-

minister für Wirtschaft beauftragt, schnellstmöglich einen Gesetz-
entwurf über eine ortsnahe, effektive und systemgerechte aus-
gestaltete Regelung eines gerichtlichen Rechtsrahmens bei öf-
fentlichen Aufträgen vorzulegen. Ein als Diskussionsentwurf 
bezeichnetes Papier wird zur Zeit mit den beteiligten Wi rtschafts-
kreisen sowie Ländern und anderen öffentlichen Auftraggebern 
diskutiert. In Kürze ist mit einem Referentenentwurf zu rechnen. 

16. Wie beurteilt die Bundesregierung die Möglichkeit, als Element 
eines gerechten Leistungsausgleichs bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge bundeseinheitlich überdurchschnittliche Ausbildungs-
leistungen von Betrieben zu würdigen? 

17. Welche Initiativen gedenkt die Bundesregierung zur Berücksichti-
gung von Ausbildungsleistungen bei der Vergabe öffentlicher Auf-
träge - sowie bei Zuwendungen und Zuschüssen bei der Projekt-
förderung durch Stellen des Bundes zu ergreifen? 

24. Wie beurteilt die Bundesregierung die Notwendigkeit, im Rahmen 
der öffentlichen Auftragsvergabe die Verpflichtung aufzunehmen, 
Maßnahmen zur Frauenförderung in den Unternehmen durch-
zuführen? 

Die in der Gemeinschaft für alle öffentlichen Auftraggeber ver-
bindlichen Richtlinien für die Auftragsvergabe gehen vom 

Grundsatz des Wettbewerbs, der wi rtschaftlichen Bedarfsdek-

kung und der Nichtdiskriminierung aus. Auch für Aufträge un-
terhalb der Geltungsschwellen der Richtlinien gilt ein Nicht-
diskriminierungsgebot. Damit sind die Möglichkeiten, bei einer 
Auftragsvergabe gesellschaftspolitisch wünschenswerte Ziele zu 
berücksichtigen, durch europäisches Recht eng begrenzt. Die 
Bundesregierung wird diese Fragen bei der Vorbereitung der an-
stehenden Revision der deutschen Rechtsgrundlagen des öffentli-

chen Vergabrechts sorgfältig prüfen. 

18. Wie schätzt die Bundesregierung Auflagen ein, die Verpflichtungen 
hinsichtlich einer Tarifbindung und des Einsatzes von Subunter-
nehmern enthalten? 

19. In wie vielen Fällen sind bei der Vergabe öffentlicher Bauaufträge 
Tariftreueerklärungen, die nach der Verabschiedung der EU-Ent-
senderichtlinie zulässig sind, bereits Bestandteil der Ausschrei-
bung? 

20. Was wird die Bundesregierung unternehmen, damit Tariftreue-
erklärungen feste Bestandteile aller Ausschreibungen öffentlicher 
Bauaufträge werden? 

Mit Wirkung vom 1. Januar 1997 müssen auf Grund des all-
gemeinverbindlichen Tarifvertrages „Mindestlohn" alle Arbeit-
geber des Baugewerbes, die einen öffentlichen Bauauftrag aus-
führen, ihren Beschäftigten zumindest diesen Mindestlohn zahlen 
und dies auch zuvor bei der Kalkulation ihrer Angebote berück-
sichtigen, dies gilt auch für Unternehmen aus anderen EU-Mit-
gliedstaaten und aus Drittstaaten. Daher ist es nach Auffassung 
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der Bundesregierung nicht erforderlich, in der jeweiligen Aus-
schreibung von den einzelnen Unternehmen eine Erklärung zu 
verlangen, daß die Arbeitnehmer tarifgerecht entlohnt werden. 

Für den Einsatz von Subunternehmen gilt die Vorgabe der Ver-
dingungsordnung für Bauleistungen, Teil B, (VOB/B), daß der 
Auftragnehmer die Leistung im eigenen Bet rieb auszuführen hat. 
Mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers darf er sie an 
Nachunternehmer übertragen. Die Zustimmung ist nicht not-
wendig bei Leistungen, auf die der Bet rieb des Auftragnehmers 
nicht eingerichtet ist (§ 4 Nr. 8 Abs. 1 VOB/B). Des weiteren ist 
vorgegeben, daß der Auftraggeber bei der Weitergabe von Bau-
leistungen an Nachunternehmer die VOB zugrunde zu legen hat 
(§ 4 Nr. 8 Abs. 2 VOB/B). Es wird daher keine Notwendigkeit ge-
sehen, für das Unterauftragsverhältnis engere Regelungen vor-
zugeben, als sie zwischen Auftraggeber und Hauptauftragnehmer 
bestehen; dies gilt auch für Tariftreueerklärungen. Einige Verga-
bestellen haben jedoch anläßlich einer Umfrage mitgeteilt, daß sie 
sich Tariftreueerklärungen vorlegen ließen. Genaue Zahlenan-
gaben hierzu wurden allerdings nicht übermittelt. 

21. Wie schätzt die Bundesregierung Auflagen ein, die eine Erhöhung 
des Anteils der in die neuen Länder vergebenen Aufträge be-
wirken? 

Im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Vereinigung 
Deutschlands hatte die Bundesregierung auch im öffentlichen 
Auftragswesen sog. Präferenzregelungen eingeführt, die im we-
sentlichen aus einem Eintrittsrecht in das billigste westdeutsche 
Konkurrenzangebot verbunden mit einer Mehrpreisgewährung 
für kleine und mittlere Unternehmen bestanden. Diese Rege-
lungen waren befristet und mußten, nachdem sie mehrfach ver-
längert waren, auf Druck der Europäischen Kommission zum Ende 
1995 auslaufen. 

Die Kommission hatte wegen dieser Regelungen ein Vertragsver-
letzungsverfahren nach A rt . 169 EG-Vertrag gegen die Bundesre-
gierung eingeleitet, das mit einem nach Einschätzung der Bun-
desregierung aussichtslosen Prozeß vor dem EuGH geendet hätte. 
Um diesen Prozeß zu vermeiden, der dem Ansehen Deutschlands 

in der Gemeinschaft erheblich geschadet hätte, hat die Bundesre-
gierung entschieden, die Regelungen, wie vorab ausgeführt, Ende 
1995 auslaufen zu lassen. 

Um gleichwohl den Unternehmen aus den neuen Ländern die 
Chancen im Wettbewerb um öffentliche Aufträge zu erhöhen, ist 
für Lieferungen und Leistungen nach der Verdingungsordnung 
für Leistungen (VOL) der sog. Zubenennungserlaß, also die Ver-
pflichtung zur Einschaltung der Auftragsberatungsstellen der 
neuen Länder bei allen Beschränkten Ausschreibungen und Frei-
händigen Vergaben mit dem Ziel, geeignete ostdeutsche Firmen 
zu benennen, die dann zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, 
der zeitgleich und parallel mit den vorgenannten Präferenzrege-
lungen galt, ebenfalls mehrfach verlängert worden und mit Ent- 
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scheidung des Bundeskabinetts vom 1. Oktober 1996 über den 
31. Dezember 1996 hinaus auf unbestimmte Zeit in Kraft geblie-

ben. 

Erneute Auflagen, die eine Erhöhung des Anteils der in die neuen 
Länder vergebenen Aufträge bewirken, sind aus den o. g. Grün-

den rechtlich nicht zulässig. 

Für den Bereich der Vergabe öffentlicher Bauaufträge nach der 
Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) ist folgendes fest-

zuhalten: 

Um der schwachen Kapitalausstattung und einem entsprechend 
geringen Kredit- und Bürgschaftsrahmen der ostdeutschen Bau-
unternehmen Rechnung zu tragen, hat der Bundesbauminister bis 
auf weiteres seinen Erlaß vom 28. Januar 1994 verlängert, der eine 
restriktive Handhabung der Forderung nach Sicherheits-

leistungen für die öffentliche Hand zum Inhalt hat. 

Zur Förderung der Eigenständigkeit der Regionen und der damit 
verbundenen Wahrung und Pflege der regionalen Baukultur als 
ständige Aufgabe, der sich in einem zusammenwachsenden 
Europa insbesondere der staatliche Bauherr stellen muß, hat der 
Bundesbauminister in einem Erlaß vom 19. März 1996 Vor-
schriften erlassen, die diesem Ziel durch Regelungen für eine 
entsprechende Planung der Bauvorhaben und Verwendung ent-
sprechender Bauprodukte Rechnung tragen. 

22. Wie schätzt die Bundesregierung die Situation bei der Vergabe in 
anderen Staaten ein, insbesondere in den Vereinigten Staaten von 
Amerika und den übrigen EU-Staaten? 

Die USA müssen als Signatarstaat des im Rahmen der WTO aus-
verhandelten GPA-Abkommens (Übereinkommen über das öf-
fentliche Beschaffungswesen) ihre Aufträge, die diesem Überein-
kommen unterliegen, für Unternehmen der anderen Signatar-
staaten und damit auch für Unternehmen aus der Europäischen 
Gemeinschaft öffnen und ihnen gleiche Chancen im Wettbewerb 
um diese Aufträge einräumen. Außerhalb der vom GPA be-
troffenen Aufträge gibt es in den USA nach Kenntnis der Bundes-
regierung „buy american-Regeln" , die US-Firmen Vorrang ein-
räumen. Klagen deutscher Unternehmen über Benachteiligung 
bei konkreten Auftragsvergaben in den USA sind der Bundesre-
gierung derzeit allerdings nicht bekannt. Das WTO-Überein-
kommen ist erst zum 1. Januar 1996 in Kraft getreten. Es liegen 
folglich noch keine Erkenntnisse vor, in welchem Umfang dies zu 
einer effektiven weiteren Marktöffnung und daher zu besseren 
Chancen für nichtamerikanische Unternehmen beigetragen hat. 

Die Mitgliedstaaten der EU sind verpflichtet, ihr Vergaberecht 
und die Vergabepraxis nach den Richtlinien der Gemeinschaft 
auszurichten. Auskunft über den bisherigen Stand der Umsetzung 
gibt die nachfolgende Tabelle (Quelle: Grünbuch der Euro-
päischen Kommission „Das öffentliche Auftragswesen in der 

EU"). 
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Stand der Umsetzung der Richtlinien öffentliches Auftragswesen 26. Juni 1996 

Erläuterung der Abkürzungen: 

e 
Mitteilung über einzelstaatliche Umsetzungsmaßnahmen nicht oder nur teilweise erfolgt  

c Umsetzungsmaßnahmen g 	aßnahmen mitgeteilt und überprüft; Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet 

Umsetzungsmaßnahmen mitgeteilt 

D Ausnahmeregelung für den betreffenden Mitgliedstaat 
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Keine Informationen liegen der Bundesregierung bislang vor, ob 

die USA und andere Mitgliedstaaten der Gemeinschaft Rege-
lungen getroffen haben, die der EG-Entsenderichtlinie entspre-
chen bzw. die die Entsenderichtlinie in den Staaten der Gemein-

schaft umsetzen oder näher regeln. 

23. Wie schätzt die Bundesregierung Auflagen ein, die die Einhaltung 
von Anforderungen an die Umweltverträglichkeit der Produkte und 
Produktionsverfahren nach deutschem bzw. europäischem Recht 
enthalten? 

Die nationalen Regelungen des öffentlichen Auftragswesens sind 
seit der Verabschiedung der neuen VOL/A im Jahr 1984 so abge-
faßt, daß Umweltgesichtspunkte bei der Auftragsvergabe berück-
sichtigt werden können. Wichtig dabei ist, daß bereits im Vorfeld 
der Entscheidung über die zu beschaffende Leistung geklärt sein 
wird, ob und inwieweit besondere Anforderungen an die Um-
weltverträglichkeit des Produktes gestellt werden sollen. Nur 
wenn in der Leistungsbeschreibung klare Anforderungen bezüg-
lich der Umweltverträglichkeit vorgegeben sind, können diese 
auch bei der Wertung der Angebote in die Entscheidung ein-
bezogen werden. In weiten Bereichen kauft die öffentliche Hand 
handelsübliche Produkte, die nach einheitlichen Betriebs- und 
Produktionsabläufen gefertigt werden. Insoweit würden zusätz-
liche Auflagen bei öffentlichen Aufträgen ins Leere laufen. 

Antwort zu Frage 24 s. o. unter den Antworten zu den Fragen 16 

und 17. 

 






